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GE  II  o   0,8   1,2
H max.= 8,0 m
Unzulässig sind Betriebe
und Anlagen der
Abstandsklasse I - VII
des Abstandserlasses 1992
zulässig sind nur nicht wesent-
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Einschließlich der vereinfachten Änderung gemäß Ratsbeschluß vom 15.02.2005

Einschließlich der 1.  Änderung von Dezember 2004

Einschließlich der 2. Änderung von Mai 2006

vereinfachte Änderung gemäß Beschluss des 
Infrastrukturausschusses vom 24.02.2022

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

GE Gewerbegebiet (siehe textliche Festsetzung Nr. 1 und Nr. 2)

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

0,8 Grundflächenzahl

 H max = Maximale Baukörperhöhe bezogen auf die Oberkante der zugeordneten, fertigen
Erschließungsanlage (siehe textliche Festsetzung Nr. 4)

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB

a Abweichende Bauweise (siehe textliche Festsetzung Nr. 5)

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

FLÄCHEN ZUR ANPFLANZUNG, PFLANZ- UND ERHALTUNGSBINDUNG
gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB

Flächen zur  Anpflanzung von bodenständigen Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen   

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem. § 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen gem. § 16 (5) BauNVO

BESTANDSDARSTELLUNGEN, HINWEISE UND NACHRICHTLICHE
ÜBERNAHMEN gem. § 9 (6) BauGB 

Vorhandene Flurstücksgrenze

Vorhandene Flurstücksnummer101

II Zahl der Vollgeschosse - als Höchstmaß

RECHTSGRUNDLAGEN
Das Baugesetzbuch (BauGB) vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141), in der zuletzt geänderten Fassung.
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung v. 23.01.1990 (BGBl. I S. 132),  zuletzt geändert am 22.04.1993 (BGBl. I S. 466).

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenver-
ordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58).

§ 86 der Bauordnung für das Land Nordrhein- Westfalen (Landesbauordnung - BauO NW ) vom 07.03.1995
(GV NW S. 218). 

§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NW ) in der Fassung der Be-
kanntmachung v.14.07.1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz v. 12.12.1997 (GV NW S. 458).

§ 51 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. Juni 1989 in der zuletzt geänderten Fassung.

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 12.03.1987 (BGBl. I S. 889) in der zuletzt geänderten Fassung.

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschüt-
terungen und ähnliche Vorgänge  (Bundesimmissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.05.1990 (BGBl. I S. 880) in der zuletzt geänderten Fassung.

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) vom 24.07.1985 (BGBl I S. 1586), in der zuletzt geänderten Fas-
sung.

AUFSTELLUNGSVERFAHREN
Die Übereinstimmung der Bestandsangaben mit dem Liegenschaftskataster und der Örtlichkeit für den Gel-
tungsbereich dieses Bebauungsplanes wird bescheinigt. 
 , den

Für die Richtigkeit der kartografischen Darstellung des örtlichen Zustandes und die geometrische Festlegung
der städtebaulichen Planung.

, den

Der Rat der Stadt hat am  nach §§ 2 Abs. 1 - 5 , 4  Abs. 1 und 8 Abs.  2 des  Baugesetzbu-
ches beschlossen, diesen Bebauungsplan aufzustellen. Dieser Beschluß ist am     ortsüblich
bekannt gemacht worden.
Sassenberg , den 

Bürgermeister 

Die Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung hat am      gem. § 3 Abs. 1 des Baugesetz-
buches stattgefunden.
Sassenberg , den 

Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am        nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches beschlossen, diesen 
Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - öffentlich auszulegen.
Sassenberg , den 

Bürgermeister 

Dieser Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - hat nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Zeit vom
       bis       einschließlich zu jedermanns Einsicht  öffentlich ausgelegen.
Sassenberg , den 

Bürgermeister 

Der Rat der Stadt hat am       nach § 10 des Baugesetzbuches diesen Bebauungsplan als
Satzung beschlossen.
Sassenberg , den 

Bürgermeister 

Gem. § 10 (3) des Baugesetzbuches ist der Beschluß des Bebauungsplanes am       ortsüblich
bekanntgemacht worden.
In dieser Bekanntmachung wurde ebenfalls auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Sätze 1 und 2 und Abs. 4,
des § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches sowie auf die Vorschriften des § 7 Abs. 6 GO NW hingewiesen. Der
Bebauungsplan hat am         Rechtskraft erlangt.
Sassenberg , den 

Bürgermeister  

HINWEISE
DENKMÄLER

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, Ein-
zelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt
werden. Die  Entdeckung von Bodendenkmälern ist  der Stadt und dem Landschaftsverband Westfalen-
Lippe, Westf. Museum für Archäologie / Amt für Bodendenkmalpflege, Münster unverzüglich anzuzeigen
( §§ 15 und 16 DSCHG NRW ).

ALTLASTEN

Ein Verdacht auf Altlasten besteht im Plangebiet nicht.

TEXT
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

1) Gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (4) BauNVO
a) Das Gewerbegebiet wird nach Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen und

Eigenschaften gegliedert und eingeschränkt.

Unzulässig sind Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Immissionsgrad wie sie im Bebauungsplan
entsprechend der Abstandsliste 1998 (in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.04.1998) unter der
lfd. Nr. (Abstandsklasse) aufgeführt sind. Die unzulässigen Betriebsarten sind im entsprechenden Be-
reich des Plangebietes festgesetzt. Die Abstandsliste ist als Anlage Bestandteil der Begründung.

b) § 31 (1) BauGB (HINWEISLICH)

Ausnahmsweise zulässig sind Betriebe und Anlagen der jeweils nächst niedrigeren Abstandsklasse (hö-
heres Abstandserfordernis), wenn die von ihnen ausgehenden Emissionen so begrenzt werden, daß sie
die von den allgemein zulässigen Anlagen üblicherweise ausgehenden Emissionen nachweislich nicht
überschreiten.

2) Gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (5)  BauNVO
a) Im Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe ausgeschlossen.

b) Ausnahmsweise zulässig sind nur solche Einzelhandelsbetriebe und Verkaufsstellen von Handwerksbe-
trieben und anderen Gewerbebetrieben, die in unmittelbarem räumlichen und betrieblichen Zusammen-
hang mit Handwerks- oder produzierenden Gewerbebetrieben stehen und maximal nur insgesamt
150 qm Verkaufs- und Ausstellungsfläche haben.

3) Gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (6) Nr. 2 BauNVO
a) Im Gewerbegebiet sind Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie Betriebsinhaber und

Betriebsleiter in einer Größenordnung von max. 125 qm Wohnfläche zulässig.

b) Im Gewerbegebiet sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, Vergnü-
gungsstätten nicht zulässig.

4) Gem. § 9 (1) Nr. 1 u. (2) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO  

Die Baukörperhöhe wird im Gewerbegebiet mit maximal 10,0 m zugelassen. Bezugspunkt ist die Ober-
kante zugeordnete fertige Erschließungsstraße, die von der Stadt Sassenberg angegeben wird. Eine
Überschreitung der zulässigen Baukörperhöhen für technisch erforderliche, untergeordnete Bauteile
(z.B. Schornsteine, Masten, technische Aufbauten für Aufzüge) kann ausnahmsweise gem. § 16 (6)
BauNVO zugelassen werden. Die technische Erforderlichkeit ist im Baugenehmigungsverfahren nach-
zuweisen.

5) Gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 22  (4) BauNVO  

Auf den Gewerbegebietsgrundstücken ist abweichende Bauweise festgesetzt, um eine produktionsbe-
dingte bzw. betriebsbedingte Überschreitung der Gebäudelängen von 50 m grundsätzlich zuzulassen.
Dabei sind die für eine offene Bauweise erforderlichen Grenzabstände gem. BauO NW einzuhalten.

FESTSETZUNGEN gem. § 86 BauO NW i.V.m. § 9 BauGB
Die zur telekommunikativen Versorgung des Plangebietes erforderlichen Leitungen sind ausschließlich
unterirdisch zu verlegen

6) Gem. §  9 (1a) BauGB
Die festgesetzten „Flächen zur Anpflanzung“ gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB werden dem Eingriffsverursa-
cher „Gewerbegebiet“ als Ausgleichsmaßnahmen bzw. -flächen zugeordnet.
Die externen Ausgleichsmaßnahmen bzw. -flächen in der Gemarkung Füchtorf, Flur 155, Flurstücke 13
tlw., 16 tlw. und 47 tlw. werden den Eingriffsverursachern „Öffentliche Verkehrsfläche“ und „Gewerbege-
biet“ als Ausgleichsmaßnahmen bzw. -flächen zugeordnet.

Die alten Festsetzungen Nr. 6, 7 und 8 und die Gestaltungsfestsetzung „Notwendige Einfriedigungen“
entfallen.

Einschließlich der vereinfachten Änderung gemäß Ratsbeschluß vom 21.07.2011

Der Infrastrukturausschuss des Rates der Stadt hat am                       gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 
vereinfachte Änderung dieses Bebauungsplanes beschlossen.
Es handelt sich um ein vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB.
Dieser Beschluß ist am                      ortsüblich bekanntgemacht worden.
Sassenberg, den

Der Bürgermeister

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Bauleitplanung hat am                  gem. § 3 Abs. 1 
des Baugesetzbuches stattgefunden.
Sassenberg, den 

Bürgermeister

Die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Bauleitplanung hat 
vom                    bis                      gem. § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Sassenberg, den 

Bürgermeister

Gem. § 13 (2) Nr. 2 BauGB wurde die Öffentlichkeit in der Zeit vom                       bis                      an der 
Bauleitplanung beteiligt.
Sassenberg, den

Der Bürgermeister

Gem. § 13 (2) Nr. 3 BauGB wurden die Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange in der Zeit 
vom                   bis                   an der Bauleitplanung beteiligt.
Sassenberg, den

Der Bürgermeister

Diese vereinfachte Änderung ist gem. § 10 BauGB am                      durch den Rat der Stadt als Satzung 
beschlossen worden.
Sassenberg, den

Der Bürgermeister

Diese vereinfachte Änderung wurde am                    gem. § 10 (3) BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Sassenberg, den

Der Bürgermeister

ÄNDERUNGSVERFAHREN

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634),
in der zuletzt geänderten Fassung.
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung.
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) vom 
21.07.2018 (GV. NRW. S. 421), neu gefasst durch das Gesetz vom 30.06.2021, in Kraft getreten am 
02.07.2021 (GV.NRW. S.822), in der zuletzt geänderten Fassung.
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), in der zuletzt geänderten Fassung.
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S.2585), 
in der zuletzt geänderten Fassung. 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) In der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 11.2016 
(GV. NRW. S. 934), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18.03.2021 (BGBl. I S. 540), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013
(BGBl. I S. 1274), in der zuletzt geänderten Fassung.
Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.05.2017 
(BGBl. I S. 1440), in der zuletzt geänderten Fassung.

RECHTSGRUNDLAGENFür die vereinfachte Änderung gem. Beschluss 
des Infrastrukturausschusses vom 24.02.2022
ERLÄUTERUNGEN:

Verschiebung der Baugrenze bis auf 3,0 m an die westliche Plangebietsgrenze

Aufhebung der "Fläche zur Anpflanzung von bodenständigen Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen" entlang der westlichen Plangebietsgrenze
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